
SELEKTA® Gewerbe Spezial 
Bürobetriebe

Mit der Generali treffen Sie die richtige
Entscheidung für Ihren Betrieb.

Das Sicherheitspaket 

speziell für Ihren 

Bürobetrieb.
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Entscheiden Sie sich für SELEKTA®

Gewerbe Spezial – das Sicherheits-

paket für Ihren Bürobetrieb.

Wir sichern das finanzielle Risiko für Ihren
Bürobetrieb, wenn etwas passiert.

Die besonderen Pluspunkte von 
SELEKTA® Gewerbe Spezial:

Exklusive Einschlüsse: 

Die einzelnen Versicherungssparten 

bieten Ihnen eine Vielzahl von  exklusiven

Leistungen.

Finanzieller Vorteil: Mit unseren günstigen

Beiträgen machen wir es Ihnen leicht, 

Ihre  betriebliche Vorsorge je nach Anfor-

derungs profil abzusichern.

Sie füllen nur einen einzigen Antrag aus.

Eine Police für alle Versicherungs sparten.

Eine Rechnung für alle Versicherungs -

 sparten.

Monatliche Zahlungsweise möglich.

Verzicht auf Ratenzahlungszuschlag.

10 % Bündelnachlass

25 % Existenzgründernachlass

In folgenden Bereichen bieten 
wir Ihnen umfassenden Schutz:

Gebündelte Geschäftsversicherung 

Glasversicherung

Haftpflichtversicherung.

Ihre Kunden erwarten, dass die Aufträge gut

und schnell abgewickelt werden. Das geht 

nur, wenn alles im Büro gut organisiert ist und

läuft. Aber hinter den Kulissen kann einiges

geschehen:

ein technischer Defekt, der einen Brand 

auslöst, 

Glas, das zu Bruch geht, 

ein Wasserrohrbruch oder technische Daten

gehen verloren. 

Seien es Einwirkungen von außen oder eine

kleine Unachtsamkeit: Bedienungs fehler oder

Fremdeinwirkungen haben oftmals „Zwangs -

pausen“ zur Folge. Und mit der Dauer einer

Betriebsunter brechung steigen die Ver luste; 

die Liquidität und die Kredit würdigkeit des

Unternehmens leiden.

Als Versicherung können wir Ihr Unternehmen

vor einschneidenden finanziellen Folgen

 schützen, finanzielle Risiken einschränken

und somit Ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern.
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Wir empfehlen: 
Die Gebündelte Geschäftsversicherung – für alle Fälle.

Die Gebündelte Geschäftsversicherung ist ein

umfassendes Paket, das Ihre technische und

kaufmännische Betriebs ein richtung sowie Ihre

gesamten Vorräte vor den finanziellen Folgen

unvorhersehbarer Ereignisse schützt.

Diese Schadenursachen sind versichert:

Feuer

Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus

Leitungswasser

Sturm, Hagel

Betriebsunterbrechung.

Während eines Umzuges besteht bis 

zu zwei Monaten Versicherungsschutz 

in den alten und neuen Büroräumen.

Das Super-Highlight:

Unsere Pluspunkte: 
Eine beitragsfreie Vorsorge von 5 % gilt

zusätzlich zur Versicherungssumme.

Bei jährlicher Überprüfung der Ver -

sicherungssumme wird eine eventuell

 auftretende Unterver siche rung nicht

 angerechnet, wenn der Schaden nicht

mehr als 50.000 € beträgt.

Durch eine Summenanpassung 

(Dyna mik) wird die Gefahr einer  Unter -

 versicherung vermieden. 

Dabei passt sich die Versicherungs summe

– gemäß einem amtlichen Index – an die

sich ändernden Wieder be schaf fungs -

 preise an. Wird die Dynamik vereinbart, 

so  er höhen wir die Versicherungssumme

für im Laufe eines Versicherungsjahres

neu angeschaffte Gegenstände beitragsfrei 

um 5%. 

Extra
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Wertvolle Tipps für Ihren Bürobetrieb: Schutz in fünf 
wichtigen Bereichen. 

Tipp 1: Die Feuerversicherung. Tipp 2: Die Einbruchdiebstahl- 
und Raubversicherung.

Versichert sind Sachen, die abhanden  kommen,

zerstört oder beschädigt werden durch:

Einbruchdiebstahl

Raub innerhalb eines Gebäudes oder

Grundstückes

Raub auf Transportwegen

Vandalismus nach einem Einbruch

Vandalismus im Zusammenhang mit einem

Raub.

Versichert sind

 folgende Schaden-

ursachen:

Brand

Blitzschlag

Explosion

Anprall oder

Absturz eines

Flugkörpers, 

seiner Teile oder Ladung.

Zusätzlich versicherbar:

Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung,

böswillige Beschädigung

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall.

Versichert sind Folgeschäden der oben

 genannten Ereignisse durch:

Löschen, Niederreißen oder Ausräumen.

Unsere Pluspunkte: 
Mitversichert 

– sind durch einfachen Diebstahl entwen-

dete Firmenschilder bis 1.000 €, die

innerhalb des Grundstückes, auf dem

der Versicherungsort liegt, angebracht

sind

– sind provisorische Reparaturmaß -

nahmen bis 3.000 € zum Schutz

 versicherter Sachen, die durch einen

Versicherungsfall entstehen

– ist das Auswechseln von Schlössern an

Kundenfahrzeugen bis 500 €, wenn die

Schlüssel bei einem Einbruch ab handen

gekommen sind

– ist der Verlust von Bargeld und Vorräten

durch Raub innerhalb der Haupt -

wohnung des Versicherungs nehmers

bis 3.000 €.

Wir leisten Ersatz bei Vandalismus im

Zusammenhang mit einem Raub.

Extra

Extra
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Tipp 3: Die Leitungswasser -
versicherung.

Versichert sind Sachen, die zerstört oder

beschädigt werden durch  bestimmungs widrig

austretendes Leitungswasser aus:

Zu- und Ableitungsrohren der Wasser -

ver sorgung; sonstigen mit dem Rohr-

system fest verbundenen Einrichtungen 

der Wasser versorgung

Anlagen der Warmwasser- oder Dampf -

heizung.

Unser Pluspunkt: 
Wir stellen Schäden durch Wasser dampf

den Schäden durch Wasser gleich.

Tipp 4: Die Sturm- und 
Hagelversicherung.

Versichert sind Sachen, die zerstört oder

beschädigt werden durch:

Unmittelbare Einwirkung von Sturm 

oder Hagel

Gegenstände, die der Sturm auf ver sicherte

Sachen schleudert.

Versichert sind auch Folgeschäden der oben

genannten Ereignisse durch:

Niederreißen oder Ausräumen.

Zusätzlich versicherbar:

Die Elementarschadenversicherung.

Sie gilt bei: 

Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben,

Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen

und Vulkanausbruch.

Tipp 5: Die Betriebsunter-
brechungs versicherung.

Versichert sind 

Unterbrechungs -

schäden durch:

Feuer

Einbruchdiebstahl, 

Raub, Vandalismus

Leitungswasser

Sturm und Hagel

Elementargefahren.
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Chef oder Chefin tragen die Verantwortung.

Wir die finanzielle Absicherung im Schadenfall.

Als Inhaber eines Bürobetriebes haften Sie für

Schäden, die im Rahmen der Betriebs tätigkeit

durch Ihr Verschulden oder das eines Ihrer

 Mitarbeiter anderen

zugefügt werden. Mit

unserer Haftpflicht -

versicherung sichern

Sie sich gegen die

finanziellen Folgen von

Schäden ab, für die 

Sie oder Ihr Betrieb

verantwortlich gemacht

werden.

Was ist versichert?

Ihre Haftung als Betriebsinhaber für

Schäden, die Sie selbst anderen, ins -

besondere Kunden, in Ausübung Ihrer 

betrieblichen Tätigkeit zugefügt haben.

Ihre Haftung für Schäden, die durch

Verschulden Ihrer Betriebsangehörigen

 verursacht worden sind.

Welche Leistungen erhalten Sie?

Wir prüfen, ob die Ansprüche gegen Sie

berechtigt sind.

Wir wehren unberechtigte Ansprüche für 

Sie ab.

Die Haftpflicht -
versicherung.

Die 
Glasversicherung.

Eine kleine Unvorsichtigkeit oder einfache Fahr -

 lässigkeit und schon geht Ihre Ver glasung zu Bruch.

Unsere Glasversiche rung schützt Sie vor den

finanziellen Folgen eines Schadens.

Was ist versichert?

Innen- und Außenverglasungen der Geschäfts -

räume bis zu 10 m2 je Scheibe.

Unsere Pluspunkte: 
Bis 1500 € sind jeweils mitversichert: 

Gerüste, Kräne und Beseitigung von

Hindernissen 

Anstriche, Malereien, Schriften,

Verzierungen und Folien 

Umrahmungen, Mauerwerk und Schutz-

einrichtungen 

Waren und  Deko rationsmittel 

Künstlerisch bearbeitete Glas scheiben,

-spiegel und -platten 

Aquarien 

Schriftscheiben von Fotosatzgeräten 

Raster und

Werbeanlagen
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Wir leisten Schadenersatz bei berechtigten

Ansprüchen und zwar für:

Personenschäden, z. B. Regressansprüche

der Sozialversicherungsträger, Arzt- und

Kranken hauskosten, Schmerzensgeld,

Verdienst ausfall, Folgeschäden.

Sachschäden, z. B. Kosten für Wiederher -

stellung, Neuanschaffung, Nutzungsausfall

und die durch den Sachschaden hervor -

gerufenen Vermögensschäden.

Unsere Pluspunkte:
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für

eigene betriebliche Zwecke und aus der

Vermietung von Teilen des Betriebsgrund -

stückes an Betriebsfremde

Vermögensschäden und Verletzung des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)*

Umfangreiche Leistungsverbesserungen

ohne Selbstbeteiligung, jeweils im 

Rahmen und in Höhe der Sachschadens -

versicherungssumme z.B.

Mietsachschäden an Immobilien und

Mietsachschäden an der Einrichtung von

Hotelzimmern anlässlich Dienst- und

Geschäftsreisen

Schlüsselverlustrisiko

Schäden an Gerätschaften und

Einrichtungen Dritter

* Auf den eingeschränkten Deckungsumfang und die 
evtl. Notwendigkeit des Abschlusses einer separaten
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung wird 
hingewiesen.

Extra

Extra

Bis auf wenige Ausnahmen:

Keine Selbstbeteiligung des  

Versiche rungsnehmers im Schadenfall 

und keine Sublimits

Unser Highlight:



Generali Versicherung AG
81731 München
KundenServiceCenter: (0 89) 51 21- 55 99
Telefax: (0 89) 51 21- 56 79
www.generali.de

Versicherungsratings sind Meinungsäußerungen über
die Finanzkraft eines Versicherers, nicht aber Empfehlungen
zu dessen Produkten. Informationen über die aktuellsten
Ratings finden Sie auf www.standardandpoors.com oder
telefonisch über +49 69 33 99 91 52.

Schutz unter den Flügeln des Löwen

Unter dem Dach der Generali Deutschland gehören die Generali Versicherungen zu einem der größten

deutschen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne. Die Marke Generali zeichnet sich 

durch Finanzkraft und hervorragende Wettbewerbsfähigkeit aus. Die Ratingagentur Standard & Poor’s

bewertet unsere Finanzkraft mit „AUSGEZEICHNET“.

Intelligente, bedarfsgerechte Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte sowie Serviceleistungen

bieten in jeder Lebenssituation individuelle, qualitativ hochwertige Lösungen – aus einer Hand!

Versicherungen für Privat- und Gewerbekunden: Kfz-, Hausrat-, 

Wohngebäude-, Haft pflicht-, Unfall-, Geschäftsversicherungen 

und vieles mehr

Lebens- und Rentenversicherungen 

Private Krankenversicherungen

Rechtsschutzversicherungen 

Investmentfonds, Bausparangebote 

Bankprodukte, Assistanceleistungen

Die Generali betreut Sie professionell, kompetent und kundenorientiert. 

Überall in Deutschland finden Sie persönliche Ansprechpartner, die jederzeit für Sie erreichbar sind. 

Sprechen Sie mit uns.
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Erläuterungen der Mindestsicherungen in der Gebündelten
Geschäftsversicherung
a) Alle Türen in den Umfassungswänden der Versicherungsräume

sind mit bündigem Zylinderschloss mit von innen verschraub-
tem Sicherheitsbeschlag versehen.

b) Ganzglastüren sind mit 2 Zylinderschlössern (Anforderung
siehe a) versehen, deren Riegel in Boden und Decke eingreifen.
Alternativ muss je 1 Zylinderschloss im oberen und unteren
Türdrittel angebracht sein. Sollte aus baulichen Gründen nur 1
Zylinderschloss möglich sein, so muss alternativ dazu eine
Absicherung durch ein Stahlroll- oder Scherengitter mit bündi-
gem Sicherheitsschloss (Anforderungen siehe a) erfolgen.

c) An Schiebetoren sind Innenriegel mit stabilem Hangschloss,
Zirkelriegel- oder Hakenfallenschlösser – jeweils bündig, mit
einer von außen nicht abschraubbaren Schlossblende oder
Rosette versehen – vorhanden.

Der Versicherungsnehmer hat die vereinbarten Sicherungen
innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung anzubringen.
Solange diese Maßnahmen nicht durchgeführt sind, haftet der
Versicherer nach Ablauf der vorgenannten Frist nur für Schäden,
die auch durch diese Sicherungen nicht verhindert worden wären.

Bei Risiken der Sicherungsklasse 1 (siehe SK 1 gem. Tarif/
Betriebsartenverzeichnis mit einer Gesamtversicherungssumme
ab 1.000.000 EUR, bei Risiken der SK 2 über 250.000 EUR, sowie
bei Risiken der SK 3 ist der Vordruck 70/207 (Lageplan und Siche -
rungsbeschreibung) beizufügen.
Versicherung Weiterer Elementarschäden
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
 frühestens jedoch nach Ablauf von 1 Monat nach Unterzeichnung
des Antrages (Wartezeit). Die Wartezeit entfällt, sofern zum Zeit -
punkt der Antragsunterzeichnung für das beantragte Risiko bereits
gleichartiger Versicherungsschutz besteht, in diesem Fall entfällt
die Wartezeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Ver -
sicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungsschutz).
Glasversicherung
Versicherungsschutz besteht für alle Glas- und Kunststoffschei -
ben, -platten und -spiegel – ohne künstlerische Bearbeitung –
sowie alle Profilbaugläser, Glasbausteine und Lichtkuppeln der
Geschäfts- und Lagerräume, der Einrichtung und der Schaukästen
und Vitrinen auf dem Versicherungsgrundstück, jedoch ohne
Abdeckung von Sonnenkollektoren, Handspiegel, optische Gläser,
Hohlgläser, Beleuchtungskörper, Glasscheiben und Sichtfenster
an Öfen, Elektro- und Gasgeräten und ohne Sachen gemäß
„Zusätzliche Einschlüsse“.

Wichtige Hinweise in der Haftpflichversicherung
Auf den Umfang der Sachschadendeckung und der Ausschluss
der Schäden an fremden Sachen sowie die Möglichkeit einer Bei -
tragsangleichung wird besonders hingewiesen.
Bündelnachlass
Der Bündelnachlass wird gewährt, wenn über diesen Vertrag eine
Sach-Inhalts- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird.
Wird ein Vertrag aufgehoben (z. B. durch Kündigung), so entfällt
zum Zeitpunkt der nächsten Versicherungsperiode der Bündel -
nachlass für den fortlaufenden Vertrag.
Existenzgründernachlass
Der Existenzgründernachlass wird bei Firmenneugründungen,
Firmenübernahmen und Geschäftsneueröffnungen für die Dauer
von 2 Versicherungsjahren gewährt. Eine Umfirmierung ist nicht
ausreichend. Der Nachweis erfolgt durch eine Kopie der Gewerbe -
anmeldung bzw. Erklärung des Antragstellers (bei freien Berufen).
Betriebsarten für die Zielgruppe Bürobetriebe

RKZ WNR Betriebsart

42990 104600 Finanzmakler, Grundstücksmakler,
Hausverwaltungsbüro, Notariat,
Patentanwaltsbüro, Rechtsanwaltsbüro,
Rechtsberatungsbüro, Steuerberatungs-
büro, Übersetzungsbüro, Unternehmens- 
beratungsbüro, Versicherungsbüro,
Werbeagentur, Wirtschaftsprüfungsbüro

45070 104600 Büro, Schreibbüro

45071 104600 Verwaltung privat

Hinweis:
Bei diesen Betriebsarten ist in der Regel zusätzlich der Abschluss
einer separaten Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung not-
wendig.
Bitte wenden Sie sich ggf. an die Fachabteilung.



Deckungsumfang zum Prospektantrag
SELEKTA® Gewerbe Spezial – Bürobetriebe – Fassung August 2009

I. Sachversicherung

Besondere Vereinbarungen für die Dynamische Sachversicherung
A) Unterversicherungsverzicht

Auf den Einwand der Unterversicherung wird gemäß § 18 Nr. 5.2.1a ABDS verzichtet, wenn die
Schadenhöhe folgende Summen nicht überschreitet: 50.000 EUR

B) Pauschaldeklaration der Gebündelten Geschäftsversicherung
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren nicht vereinbart ist, entfallen die
diese Gefahren betreffenden Bestimmungen.

I. Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Versichert sind einschließlich fremden Eigentums summarisch*, d.h. in einer Position, in den Geschäfts- und Lagerräu- 
men (Versicherungsort) sowie in Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grund-
stücks, auf dem der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung:
1. die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung einschließlich Wiederbeschaffungskosten für allgemeine gemäß

Anwenderprogramme oder Programme für Betriebssysteme der elektronischen Datenverarbeitung, sowie Gebrauchs- Versicherungsschein/
gegenstände der Betriebsangehörigen, jedoch ohne zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Nachtrag
Zugmaschinen, ohne Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler), ohne Geldausgabeautomaten und
ohne Sachen gemäß Nr. III. 1., 8., 9., 13.;

2. die gesamten Vorräte (jedoch ohne Inhalt von Automaten mit Geldeinwurf)
3. als Vorsorge zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung

II. Entschädigungsgrenzen
Die Entschädigung für Sachen gemäß Nr. I. ist, errechnet aus der Versicherungssumme, begrenzt für Schäden auf höchstens

in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
1. Außenversicherung innerhalb Deutschlands; jedoch ohne Sachen gem. Nr. III. 13. und III. 17.; für die Einbruchdieb-

stahl- und Sturmversicherung ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Gebäuden befinden
a) ohne Baustellen für Feuer, Leitungswasser, Sturm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 EUR

ohne Baustellen für Einbruchdiebstahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 EUR
b) auf Baustellen, bei einem Selbstbehalt von 25% je Schaden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 EUR
in der Einbruchdiebstahlversicherung

2. die – insbesondere an Schaufensterinhalt – eintreten, ohne dass der Täter das Gebäude betritt  . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 EUR
3. in Schaukästen und Vitrinen außerhalb der Versicherungsräume auf dem Versicherungsgrundstück und in dessen

unmittelbarer Umgebung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 EUR
4. an höherwertigen Gegenständen, wie echten Teppichen, Gobelins, Kunstgegenständen (z. B. Gemälde, Collagen,

Zeichnungen, Grafiken und Plastiken) im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebseinrichtung gemäß
Nr. I. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 30.000 EUR

III. Beitragsfreie Einschlüsse
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. I.) summarisch in einer

in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und Weitere Elementarschadenversicherung Position

1. Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produk-
tion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen (Zeitwert)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Aufräumungs-, Bewegungs- und Schutzkosten, ferner in der Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Weitere Elementar-
schadenversicherung, Abbruchkosten, in der Feuerversicherung auch Feuerlöschkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Aufräumungs-, Abfuhr- und Isolierkosten für radioaktiv verseuchte Sachen (Klausel 1101)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder bis zu 100 % der

Wiederbeschaffung (Preisdifferenz-Versicherung)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt-
5. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen (Klausel 2302)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . versicherungs-
6. Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Klausel 1304)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . summe
7. Sachverständigenkosten, soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 EUR übersteigt (Klausel 1302)  . . . . max. 2.500.000 EUR
8. Kosten für die Wiederherstellung von Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen und Daten auf sol-

chen Datenträgern, die Anwenderprogramme enthalten, die ausschließlich im versicherten Betrieb zu verwenden
sind, einschließlich der Wiederherstellungs- und Installationskosten für diese Programme, ferner Kosten für die Wie-
derherstellung betriebsspezifischer Daten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Bargeld, Urkunden (z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere), Brief- und Wertmarken, Telefonkarten, Münzen und bis höchstens
Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall (ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck
dienen), Schmucksachen, Perlen und Edelsteine
a) in verschlossenen Wertschutzschränken VdS-Grad I–VI, Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschränken,

Wertschränken der Sicherheitsstufe C oder mehrwandigen Stahlschränken der Sicherheitsstufe B mit einem Min-
destgewicht von mindestens 300 kg, Einmauerschränke mit mehrwandiger Tür der Sicherheitsstufe B, Einbau-
schränke nach VdS-Grad I–III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR

b) unter anderem Verschluss in Behältnissen, die eine erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen die Weg-
nahme des Behältnisses selbst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 EUR

10. Kosten für die Dekontamination von Erdreich (Klausel 3301c; Selbstbehalt: 15 % je Schaden)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 EUR
in der Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm- und Glasversicherung

11. neu hinzukommende Versicherungsgrundstücke innerhalb Deutschlands gelten als Versicherungsort; die Entschädi-
gung ist je Versicherungsort und Versicherungsfall begrenzt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 EUR

in der Feuerversicherung
12. Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden (Klausel 3111b (98); Selbstbehalt: 10 % je

Schaden, mind. 300 EUR, max. 1.000 EUR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR
in der Feuer-, Leitungswasser-, Sturm- und Weitere Elementarschadenversicherung

13. an der Außenseite des Gebäudes angebrachte Antennen-,Gefahrenmelde-,Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen,
Transparente, Markisen, Schilder, Überdachungen, Schutz- und Trennwände, soweit der Versicherungsnehmer dafür
die Gefahr trägt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 2.500.000 EUR



in der Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung bis höchstens

14. Gebäudebeschädigungen und Beschädigungen an Schaukästen und Vitrinen außerhalb des Versicherungsortes auf
demselben Grundstück und in dessen unmittelbarer Umgebung – ausgenommen Schaufenster-, Schaukästen- und
Vitrinenverglasung – sowie Kosten für Türschlossänderungen durch Einbruchdiebstahl oder Raub  . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR

15. Aufwendungen bei Abhandenkommen von Schlüsseln
a) zu Behältnissen gemäß Nr. III. 9. a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% 2.500.000 EUR
b) zu Kundenfahrzeugen für das Auswechseln der Schlösser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 EUR

16. Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub
a) innerhalb des Versicherungsortes und des allseitig umfriedeten Grundstücks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 EUR
b) innerhalb der Hauptwohnung des Versicherungsnehmers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 EUR
c) auf Transportwegen innerhalb Deutschlands unter der Voraussetzung, dass nicht mehrere Transporte gleichzeitig

unterwegs sind  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 EUR
in der Feuer- und Leitungswasserversicherung

17. Sachen gemäß Nr. I. im Freien auf dem Grundstück des Versicherungsortes, jedoch ohne Sachen gemäß Nr. II. 1.
und III. 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 EUR

IV. Betriebsunterbrechungsversicherung (BU-Versicherung) gemäß Versicherungs-
1. Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung schein / Nachtrag
2. Mittlere Betriebsunterbrechungsversicherung

V. Zusätzliche Einschlüsse zur Betriebsunterbrechungsversicherung
Zusätzlich sind auf Erstes Risiko versichert (berechnet aus der Versicherungssumme nach Nr. IV.) summarisch in einer

Position
1. Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, weil vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bis zu 1 % der

unfertige Erzeugnisse nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können (Klausel G015)  . . . . . . . . . . . . . . . Gesamt-BU-
2. Vertragsstrafen (Klausel G016)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Versicherungssumme
3. Zusätzliche Standgelder (Klausel G017)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 500.000 EUR

in der Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung im Rahmen der
4. Unterbrechungsschäden infolge Zerstörung,Beschädigung oder Abhandenkommen von nicht duplizierten Unterlagen Gesamt-BU-

oder Datenträgern (Klausel G022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Versicherungssumme

C) Deckungsumfang in der Glasversicherung
I. Versichert sind alle Glas- und Kunststoffscheiben, -platten und -spiegel mit Einzelgrößen bis 10 qm bzw. über 10 qm

(sofern vereinbart) – ohne künstlerische Bearbeitung – sowie alle Profilbaugläser, Glasbausteine und Lichtkuppeln der
Geschäfts- und Lagerräume, der Einrichtung und der Schaukästen und Vitrinen auf dem Versicherungsgrundstück,
jedoch ohne Abdeckungen von Sonnenkollektoren, Handspiegel, optische Gläser, Hohlgläser, Beleuchtungskörper und
Sichtfenster an Öfen, Elektro- und Gasgeräten und ohne Sachen gemäß Nr. II. 5. – 9.

bis höchstens
II. Zusätzliche Einschlüsse zur Glasversicherung gemäß Nr. I.

1. Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung von Hindernissen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
2. Entschädigung für Anstriche, Malereien, Schriften, Verzierungen, Folien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
3. Entschädigung für Umrahmungen, Mauerwerk, Schutzeinrichtungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
4. Entschädigung für Waren und Dekorationsmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
5. Entschädigung fu¨r künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel, -platten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
6. Entschädigung für Aquarien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
7. Entschädigung für Schriftscheiben von Fotosatzgeräten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
8. Entschädigung für Raster (geätzte oder gravierte Glasplatten zur Herstellung von Bildkopien)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR
9. Entschädigung für Werbeanlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 EUR

* Summarische Versicherung bedeutet, dass im Schadenfall Unterversicherung nur dann berücksichtigt wird, wenn der gesamte Wert von Ein-
richtung und Vorräte am Schadentag höher ist als die Gesamtversicherungssumme für Einrichtung, Vorräte und Vorsorge (Nr. I.).

D) Klauseln
Nachstehende Klauseln gelten nur, wenn die entsprechende Gefahr versichert ist.
Sofern für die jeweilige Gefahr auch die Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen wurde, gelten die vereinbarten Klauseln auch
für diese Versicherung

Klausel für die Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm 
und Glasversicherung

G036 Umzug des Betriebes (nur gültig für Verträge mit einer Ver -
sicherungssumme bis 500.000 EUR)
1. Im Falle eines Umzuges des versicherten Bürobetriebes geht der Ver -
sicherungsschutz auf die neuen Büroräume über, sofern der Versiche -
rungsnehmer den versicherten Bürobetrieb in derselben Weise nutzt wie
bisher.

2. Während des Umzuges besteht Versicherungsschutz in beiden Büro -
betrieben. Der Versicherungsschutz in dem bisherigen Bürobetrieb
erlischt spätestens zwei Monate nach Beginn des Umzuges.

3. Ein Umzug ist dem Versicherer spätestens bei Umzugsbeginn in
Textform anzuzeigen.

4. Ziffer 1 und Ziffer 2 gelten nicht, wenn
a) das neue Büro außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt,
b) die neuen Versicherungsräumlichkeiten nicht mit den in der Einbruch -
diebstahlversicherung vertraglich vereinbarten Sicherungen ausgestattet
sind.

5. Sofern nach den vertraglichen Vereinbarungen Versicherungsschutz
für weitere Elementargefahren besteht und der neue Versicherungsort
nach dem Geschäftstarif des Versicherers gegen diese Gefahren nicht
versicherbar ist, geht im Falle eines Umzuges der Versicherungsschutz
für weitere Elementargefahren nicht auf den neuen Versicherungsort
über.

In diesem Fall kann der Versicherungsnehmer ab Kenntnis von diesem
Umstand den Vertrag innerhalb eines Monats kündigen. Die Kündigung
wird einen Monat nach Zugang wirksam. Sie ist in Schriftform zu erklä-
ren.

6. Versicherungsnehmer und Versicherer können den Vertrag kündigen,
wenn ein Umzug erfolgt. Die Kündigung hat durch den Versicherungs -
nehmer spätestens einen Monat nach Umzugsbeginn; durch den Versi -
cherer binnen eines Monats ab Kenntnis des Umzugsbeginns zu erfol-
gen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam, frühestens mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Umzug aus den alten Büroräumen abgeschlossen
ist. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären.

Dem Versicherer gebührt in diesem Fall der Beitrag bis zur Wirksamkeit
der Kündigung. Ist die Anzeige gemäß Ziffer 3 erfolgt, so wird der Bei -
trag nur in der für die bisherigen alten Büroräume maßgebenden Höhe
geschuldet.

Klausel für die Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser- und
Sturmversicherung

G035 Vorsorgeversicherungssumme
Zusätzlich gilt eine Vorsorge von 5 % der Versicherungssumme für die
Position „Betriebseinrichtung und Vorräte“ vereinbart.

Klauseln für die Einbruchdiebstahlversicherung

G037 Firmenschilder
Versichert sind auf Erstes Risiko Aufwendungen bis 1.000 EUR für die
Wiederbeschaffung von durch einfachen Diebstahl entwendeten Firmen -
schilder, die innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort
liegt, oder in dessen unmittelbarer Umgebung (angrenzendes Grund -
stück) angebracht sind.

Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständi-
gen Polizeidienststelle anzuzeigen.

G034 Provisorische Sicherungsmaßnahmen
Versichert sind die notwendigen Kosten bis 3.000 EUR für provisorische
Reparaturmaßnahmen zum Schutz versicherter Sachen sowie für die
notwendige Bewachung zur Vermeidung von Folgeereignissen die durch
einen Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat entstehen.






